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1. Vorbemerkung

Die Mitarbeit der Eltern in der Schule wird durch die Bildung

eines Elternforums geregelt.

Der Begriff „Eltern“ steht für alle Erziehungsberechtigten.

2. Grundlagen

Gemäss kantonalem Volksschulgesetz vom 07.02.2005 und dem städtischen

Reglement über die allgemeine Elternmitwirkung an den Volksschulen der Stadt Zürich

vom 17.04.2007 wird die Schule Luchswiesen für die Bereiche Hort und Schülerklub

(Betreuung), Kindergarten und Primarschule durch die Eltern in ihrer Arbeit unterstützt.

3. Zweck
Das Elternforum unterstützt und fördert den Aufbau regelmässiger Kontakte, den Aus-

tausch von Informationen und den partnerschaftlichen Umgang zwischen den Eltern und

allen an der Schule Beteiligten (Schulleitung, Lehrpersonen, Betreuung, Schulsozialar-

beit).

4. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich für die vorliegende Geschäftsordnung richtet sich nach den ge-

setzlichen Grundlagen des kantonalen Volksschulgesetzes vom 07.02.2005:

§54 Schulbehörden, Lehrpersonen und Eltern arbeiten im Rahmen ihrer Verantwort-

lichkeit zusammen.

Die Eltern werden regelmässig über das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder in-

formiert. Sie informieren ihrerseits die Lehrpersonen oder die Schulleitung über das

Verhalten ihrer Kinder und über Ereignisse in dem Umfeld, soweit dies für die Schule

von Bedeutung ist.

§55 Das Organisationsstatut gewährleistet und regelt die Mitwirkung der Eltern. Bei

Personalentscheidungen und methodisch-didaktischen Entscheidungen ist die Mitwir-

kung ausgeschlossen.
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§56 In besonderen Fällen kann die Schulleitung oder die Schulpflege den Besuch

einzelner Elternveranstaltung obligatorisch erklären.

5. Ziel
Das Ziel des Elternforums ist es, die Kommunikation zwischen den Eltern und der

Schule zu fördern und gemeinsame Projekte, welche im Interesse der Kinder sind, tat-

kräftig zu unterstützen.

Das Elternforum Luchswiesen

- ist Ansprechpartner für Eltern, Schulleitung und Lehrerschaft.

- fördert den Aufbau regelmässiger Kontakte und den Austausch von Informationen

zwischen Eltern und der Schule Luchswiesen.

- ist offen für alle schulischen und schulnahen Projekte.

- unterstützt die Lehrerschaft bei Projekten und Anlässen.

- trägt mit eigenen Aktivitäten und Projekten zum Leben und zur Gestaltung des

Schulhauses bei.

- ist ein Diskussionsforum, in welchem Lösungen zur Unterstützung von Eltern und

Schule gesucht und gefunden werden.

- setzt sich ein für die kulturelle Integration und das gegenseitige Verständnis.

6. Abgrenzung

Das Elternforum behandelt keine Einzelinteressen (Beispiel: individuelle Schulprobleme)

und hat keinen Einfluss auf:

- methodisch-didaktische Entscheidungen

- Personalfragen

- Stundenpläne

- Lehrmittel

- Klassenzuteilungen

- Schulaufsicht (Behörden)
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7. Elternforum

Die Eltern aller Schülerinnen und Schüler der Schule Luchswiesen bilden das

Elternforum.

Das Elternforum

- trifft sich mindestens einmal pro Jahr.

- behandelt Anliegen von Eltern und Schule, welche die Schule betreffen.

- unterstützt die Lehrerschaft mit Ideen.

- hilft bei schulischen Anlässen mit.

- regt zu Projekten an.

- kann bei der Organisation der Vorstandswahlen mithelfen.

- wählt den Vorstand (pro Familie eine Stimme).

- nimmt die Interessen der Eltern wahr.

8. Vorstand

8.1 Zusammensetzung

Aus der Gesamtheit aller Eltern wird im ersten Quartal des Schuljahres der Vorstand

gewählt. Der Vorstand wird jährlich neu gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich bzw. er-

wünscht.

Der Vorstand besteht aus neun gewählten Eltern. Es müssen Eltern aller drei Stufen

Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe vertreten sein.

Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er bestimmt das Präsidium, dessen Stellvertretung

und das Aktuariat.

8.2 Vorstandssitzungen

Pro Jahr werden mindestens vier Sitzungen durchgeführt.

Die Vorstandsmitglieder verpflichten sich, an den Sitzungen teilzunehmen.
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8.3 Vertretungen der Schule

Die Lehrerschaft wird durch drei Lehrpersonen (KG, UST, MST) im Vorstand des El-

ternforums vertreten. Diese helfen beratend und haben Stimmrecht. Sie sind

antragsberechtigt.

Schulleitung, Schulsozialarbeiterin und Schulbehörden können bei Bedarf beigezogen

werden.

8.4 Beschlüsse

Sämtliche Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder

gefasst. Bei einer Pattsituation entscheidet der Präsident, die Präsidentin.

8.5 Antragsrecht

Das Elternforum kann durch den Vorstand Anträge an die Schulleitung stellen.

8.6 Kontakt

Der Vorstand vertritt die Anliegen der Eltern und der Lehrerschaft im Elternforum.

8.7 Schulkonferenz

Die Schulkonferenz zieht bei Behandlung von Anliegen und Vorschlägen der Eltern-

schaft eine Vertretung des Vorstands mit beratender Stimme bei.

8.8 Informationsfluss

Der Vorstand des Elternforums und die Schulleitung tauschen regelmässig Informatio-

nen über Aktuelles, Projekte und Veränderungen im Schulbereich aus. Der Vorstand

informiert die Eltern in Absprache mit der Schulleitung regelmässig über seine Arbeit.

8.9 Aufgaben

Der Vorstand

- bereitet die Versammlungen des Elternforums vor, lädt mit einer Traktandenliste da-

zu ein und leitet sie.

- protokolliert die Beschlüsse des Elternforums.
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Verteilung des Protokolls: Der Vorstand, die Lehrervertretungen und die Schulleitung

erhalten je ein Exemplar.

- informiert über Projekte und Veranstaltungen.

- organisiert und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit des Elternforums in Zusammen-

arbeit und Absprache mit der Schulleitung.

- wird in den Planungsprozess der Schule einbezogen, vertritt die Anliegen und Vor-

schläge der Eltern und lässt sich vernehmen.

- hat ein Anhörungsrecht: bezüglich Leitbild, Schulprogramm sowie bei betrieblichen

Fragen (Beispiele: Schulhaus- und Pausenplatzgestaltung).

- lädt die Schulleitung und die Schulsozialarbeiterin bei Bedarf zu Vorstandssitzungen

und Vollversammlungen ein.

- kann Arbeits- und Projektgruppen gründen und sorgt für die Koordination.

9. Infrastruktur

- Die Schule Luchswiesen stellt dem Elternforum und dem Vorstand die Lokalitäten

der Schule nach Absprache mit der Schulleitung unentgeltlich zur Verfügung.

- Die Vertretung der Lehrerschaft übernimmt das Kopieren und die Verteilung der

Publikationen des Elternforums und auf Wunsch des Vorstandes.

10. Öffentlichkeitsarbeit
Anfragen öffentlicher Gremien, insbesondere der Medien, werden ausschliesslich durch

die Schulleitung beantwortet.

11. Finanzen
- Das Elternforum bzw. der Vorstand erhält von der Schule Luchswiesen ein Budget

zur Finanzierung von Projekten und Veranstaltungen.

- Der Vorstand des Elternforums verwaltet das Budget und beschliesst Ausgaben in

Absprache mit der Schulleitung.

12. Allgemeines
- Das Elternforum ist konfessionell und politisch neutral.

- Vertrauliche Informationen sollen vertraulich behandelt werden.
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- Personen, welche gegen die Geschäftsordnung verstossen, können von der Arbeit

im Elternforum durch den Vorstand ausgeschlossen werden.

- Alle im Elternforum mitwirkenden Personen arbeiten ehrenamtlich.

- Mitglieder der Kreisschulpflege Schwamendingen und in der Schule Luchswiesen

angestellte Personen sind nicht in den Vorstand wählbar.

- Die vorliegende Geschäftsordnung ist periodisch zu überprüfen.

- Änderungen werden vom Vorstand beschlossen, von der Schulkonferenz gutgeheis-

sen und von der Kreisschulpflege Schwamendingen genehmigt.

13. Inkrafttreten der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung des Elternforums der Schule Luchswiesen wird durch die Kreis-

schulpflege Schwamendingen am …genehmigt und tritt auf Schuljahr 2009/2010 in

Kraft.

10. Januar 2008 / 2. Februar 2009 / 23. Februar 2009 / 31. März 2009/ 12. Mai 2009


